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§1.	 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich.

Der Verein führt den Namen „Elterninitiative Kindertreffpunkt“

Der Verein hat seinen Sitz in Leonding.

Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

§2.	 Zweck.

Der Verein dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die 

Betreuung von nichtschulpflichtigen Kindern ab dem 3. Lebensjahr. Er 

stellt Fachkräfte an, die Kinder ambulant betreuen und sie in allen für die 

Entwicklung des Kleinkindes wichtigen Bereichen, insbesondere in den 

Bereichen soziales Verhalten, religiöse Erziehung, musische und spieleri-

sche Gestaltung anleiten und fördern. Diese Fachkräfte, insbesondere die 

zu bestellende pädagogische Leitung, sind allein verantwortlich für die 

fachlich-pädagogische Führung der im Sinne des Vereinszweckes zu er-

richtenden Kinderbetreuungseinrichtung. Hierbei ist in geeigneter Form 

mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Die Mitwirkung der Eltern bei der 

Organisation und Finanzierung des Vereins ist Voraussetzung.

§3.	 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks.

Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen 

und materiellen Mittel erreicht werden.

Abs. 2 Ideelle Mittel.

	› Regelmäßige Elternabende und Diskussionsrunden zur Planung und 

Information.

	› Regelmäßige Information der Eltern über Lerninhalte durch Informa-

tionsblätter (Liedblätter, Bastelanleitungen,...)

	› Mitgestaltung und Mitarbeit bei Festen und sonstigen Veranstaltungen 

durch die Eltern.

	› Beteiligung der Eltern an der Ausgestaltung und Instandhaltung der 

Räumlichkeiten.

	› Ein Elterngespräch mit den Pädagoginnen/Pädagogen pro Familie 

und Jahr ist verpflichtend.

Abs. 3 Finanzielle Mittel.

	› Mitgliedsbeiträge

	› Erträge aus Wohltätigkeitsveranstaltungen.
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	› Subventionen.

	› Spenden.

§4.	 Arten der Mitgliedschaft.

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche 

und Ehrenmitglieder.

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit be-

teiligen.

Außerordentliche Mitglieder sind solche, die Vereinstätigkeit vor allem 

durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern. Ehrenmit-

glieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den 

Verein ernannt werden.

Ehrenobmänner/Ehrenobfrauen sind ehemalige Obmänner/Obfrauen, 

welche sich durch ihre herausragenden Verdienste um den Verein in Aus-

übung ihrer Tätigkeit ausgezeichnet haben.

Ordentliche Mitglieder sind alle Erziehungsberechtigten, deren Kinder 

den Kindertreffpunkt besuchen. Sie sind in der Mitgliederversammlung 

stimmberechtigt, wobei pro Familie nur eine Stimme abgegeben werden 

kann.

Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht.

§5.	 Erwerb der Mitgliedschaft.

Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, die mindes-

ten das 3. Lebensjahr vollendet und noch nicht schulpflichtig sind bzw. 

deren gesetzlichen Vertreter, sowie juristische Personen und rechtsfähige 

Personengesellschaften werden.

Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitglie-

dern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von 

Gründen verweigert werden.

Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von 

ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern durch die Vereins-

gründer, im Fall eines bereits bestellten Vorstands durch diesen. Diese 

Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins wirksam. Wird 

ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt auch die 

(definitive) Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis 

dahin durch die Gründer des Vereins.

Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag mindestens zweier 

Mitglieder des Vorstands durch die Generalversammlung. Ehrenmitglie-

der sind von der Einhebung des Mitgliedsbeitrags freigestellt. 
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Die Ernennung zum Ehrenobmann erfolgt auf Antrag von mindestens 

50% des Vorstandes und Beschlussfassung durch die Generalversamm-

lung. Ehrenobmänner/Ehrenobfrauen sind von der Einhebung des Mit-

gliedsbeitrags freigestellt.

§6.	 Beendigung der Mitgliedschaft.

Abs. 1	 Der Mitgliedszeitraum beginnt mit 1. September des Eintritts-

jahres und endet mit 31. August des Austrittsjahres.

Abs. 2	 Die Mitgliedschaft endet automatisch mit Inkrafttreten der 

Schulpflicht.

Abs. 3	 Ein vorzeitiger Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an 

den Vorstand. Ab Erhalt der schriftlichen Erklärung des Aus-

trittes läuft eine ordentliche Kündigungsfrist von 8 Wochen. 

Innerhalb dieser Kündigungsfrist sind die Mitglieds- und 

Bastelbeiträge in voller Höhe zu leisten. Dies gilt auch dann, 

wenn die Kündigungsfrist im betreffenden Monat nach Einhe-

bung der Mitgliedsbeiträge (üblicherweise in der 1. Woche des 

Monats) endet. Ausnahmefälle werden vom Vorstand gesondert 

behandelt. 

Die letzten beiden Monate (Juli, August) im letzten Kindergar-

tenjahr sind von der ordentlichen Kündigungsfrist ausgenom-

men und sind vollständig zu bezahlen.

Abs. 4	 Bei Austritt bzw. Ausschluss sind die Monatsbeiträge bis zum 

Ende der 8-wöchigen Kündigungsfrist, auch für das angefange-

ne Monat, in dem die Kündigungsfrist endet, zu entrichten. 

Abs. 5	 Bei Erreichen der Schulpflicht sind die Monatsbeiträge bis 

einschließlich 31. August des laufenden Kindergartenjahres zu 

entrichten.

Abs. 6	 Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen 

und rechtsfähigen Personengesellschaften durch Verlust der 

Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligenAustritt und durch Aus-

schluss.

Abs. 7	 Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz 

zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer ange-

messenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung 

der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur 

Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon 

unberührt.

Abs. 8	 Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vor-

stand auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten 

und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden.
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Abs. 9	 Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im 

Abs. 8 genannten Gründen von der Generalversammlung über 

Antrag des Vorstands beschlossen werden.

§7.	 Rechte und Pflichten der Mitglieder.

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das 

Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive 

Wahlrecht steht nur den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräf-

ten zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der 

Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatu-

ten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen 

und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Bei-

trittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversamm-

lung beschlossenen Höhe verpflichtet.

§8.	 Vereinsorgane.

Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vor-

stand (§§ 11 bis 13), die Rechnungsprüfer (§ 14) und das Schiedsgericht (§ 

15).

§9.	 Generalversammlung.

	› Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne 

des Vereinsgesetzes 2002 i.d.g.F. Eine ordentliche Generalversamm-

lung findet jährlich statt.

	› Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des 

Vorstands, der ordentlichen Generalversammlung oder auf schrift-

lichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder oder auf 

Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vier Wochen statt.

	› Sowohl zu ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen General-

versammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor 

dem Termin schriftlich, mittels Fax oder per E-Mail einzuladen. Die 

Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tages-

ordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.

	› Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem 

Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels 

Fax oder per E-Mail einzureichen.

	› Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Ein-

berufung einer außerordentlichen Generalversammlung – können zur 

Tagesordnung gefasst werden.

	› Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. 

Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. 



Vereinsstatuten—6— 

Jede Familie hat nur eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts 

auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächti-

gung ist zulässig. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

	› Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Er-

schienenen beschlussfähig. 

	› Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung 

erfolgen in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder 

der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten 

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

	› Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen 

Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so 

führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§10.	 Aufgaben der Generalversammlung.

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

	› Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und 

des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer;

	› Beschlussfassung über den Voranschlag;

	› Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rech-

nungsprüfer;

	› Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und 

Verein;

	› Entlastung des Vorstands;

	› Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge 

für ordentliche und für außerordentliche Mitglieder.

	› Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft.

	› Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auf-

lösung des Vereins

	› Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung 

stehende Fragen.

§11.	 Vorstand

Abs. 1	 Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus dem 

Obmann und seinem Stellvertreter, dem Schriftführer und sei-

nem Stellvertreter, dem Kassier und seinem Stellvertreter.
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Abs. 2	 Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der 

Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das 

Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu koop-

tieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfol-

genden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand 

ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf 

unvorhersehbare lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer 

verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalver-

sammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberu-

fen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, 

hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, 

unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen 

Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche 

Generalversammlung einzuberufen hat.

Abs. 3	 Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 1 Jahr. Eine Wieder-

wahl ist möglich.

Abs. 4	 Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von 

seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist 

auch dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes 

sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.

Abs. 5	 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder 

eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen an-

wesend ist.

Abs. 6	 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmen-

mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-

den den Ausschlag.

Abs. 7	 7.	 Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein Stell-

vertreter. Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem 

an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem 

Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder mehr-

heitlich dazu bestimmen.

Abs. 8	 Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 

3) erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds durch Enthe-

bung (Abs.9) und Rücktritt (Abs.10)

Abs. 9	 Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vor-

stand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung 

tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglied 

in Kraft.

Abs. 10	 Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren 

Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, 

im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die General-

versammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. 

Kooptierung (Abs.2) eines Nachfolgers wirksam.
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§12.	 Aufgaben des Vorstands.

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ 

im Sinne des        Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, 

die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen 

sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angele-

genheiten:

	› Erstellung des Jahresvoranschlags sowie Abfassung des Rechen-

schaftsberichts und des Rechnungsabschlusses (=Rechnungslegung);

	› Vorbereitung der Generalversammlung;

	› Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalver-

sammlung;

	› Verwaltung des Vereinsvermögens;

	› Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen 

Vereinsmitgliedern;

	› Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.

§13.	 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

Abs. 1	 Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der 

Schriftführer unterstützt den Obmann bei der Führung der Ver-

einsgeschäfte.

Abs. 2	 Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Aus-

fertigungen des Vereins Bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unter-

schriften des Obmanns und des Schriftführers, in Geldangele-

genheiten ( = Vermögenswerte Dispositionen) des Obmanns und 

des Kassiers. 

Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein be-

dürfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds.

Abs. 3	 Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach 

außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließ-

lich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedern erteilt 

werden.

Abs. 4	 Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in An-

gelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalver-

sammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwor-

tung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis 

bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch 

das zuständige Vereinsorgan.

Abs. 5	 Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und 

im Vorstand.
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Abs. 6	 Der Schriftführer führt die Protokolle der Generalversammlung 

und des Vorstands.

Abs. 7	 Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Ver-

eins verantwortlich.

Abs. 8	 Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Obmanns, des 

Schriftführers oder des Kassiers ihre Stellvertreter.

Abs. 9	 Der Obmann, sein Stellvertreter und die vom Verein angestell-

ten Fachkräfte treffen sich mindestens zwei Mal jährlich zur 

Evaluierung und Standortbestimmung der pädagogischen 

Arbeit. Zu diesem Zweck darf dieses Gremium Elternbefragun-

gen durchführen. Alleine diesem Gremium obliegt es, der Gene-

ralversammlung Änderungen und Anpassungen des pädagogi-

schen Leitbildes vorzuschlagen.

§14.	 Rechnungsprüfer.

Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die 

Dauer von 1 Jahr gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer 

dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – ange-

hören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.

Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die 

Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungs-

mäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung 

der Mittel.

Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der 

Genehmigung durch die Generalversammlung; im Übrigen gelten für die 

Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.

§15.	 Schiedsgericht.

Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden 

Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine 

„Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein 

Schiedsgericht nach den §§ 577 ZPO.

Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern 

zusammen. Eswird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein 

Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforde-

rung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streit-

teil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts 

namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben 

Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 

14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schieds-

gerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen 

das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit 

Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit 

Gegenstand der Streitigkeit ist.
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Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseiti-

gen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stim-

menmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine 

Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

§16.	 Freiwillige Auflösung des Vereins.

Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversamm-

lung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men beschlossen werden. Die Auflösung erfolgt, wenn die Erreichung des 

Zwecks des Vereins auf absehbare Zeit unmöglich ist.

Ein allenfalls vorhandenes Vereinsvermögen fällt bei Auflösung, der Frei-

willigen Feuerwehr Leonding zu, die es nachweislich ausschließlich für 

gemeinnützige und humanitäre Zwecke verwendet.


